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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe, Waldshut-Tiengen  

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe, 
Waldshut-Tiengen  bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe, Waldshut-
Tiengen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
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ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 
Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts  

und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

 

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
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 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche 
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme 
der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.  

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
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Bilanz 

 
 

zum 31. Dezember 2023 
 

der 
 

GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe 
 

Waldshut-Tiengen 
 

 

Aktiva
Vorjahr

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle 
Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Software 1.156,00 6.383,00

II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.368,00 28.524,00 35.448,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 48.025,36 15.029,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter 612.933,66 570.328,07
3. sonstige Vermögensgegenstände 10.308,23 671.267,25 8.445,04

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 632.037,67 545.885,59

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.642,66 1.493,44

1.338.471,58 1.183.013,04
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Passiva
Vorjahr

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Gewinnvortrag 424.290,01 447.362,99

III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 55.169,79 504.459,80 -23.072,98

B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 425.900,00 341.200,00

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.159,88 23.827,17
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 98.956,19 102.923,86
3. sonstige Verbindlichkeiten 73.475,71 198.591,78 69.357,00

D. Rechnungsabgrenzungsposten 209.520,00 196.415,00

1.338.471,58 1.183.013,04
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Gewinn- und Verlustrechnung 

 
 

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 
 

der 
 

GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe 
 

Waldshut-Tiengen 
 

 
 
 
 

 

Vorjahr

1. Umsatzerlöse 7.385.034,36 6.530.224,48

2. sonstige betriebliche Erträge 43.526,72 31.258,25

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.244.201,24 4.611.489,84
b) soziale Abgaben 1.502.710,72 6.746.911,96 1.389.329,02

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 15.273,78 23.594,20

5. sonstige betriebliche Aufwendungen 613.222,58 560.142,66

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.197,03 0,01

7. Ergebnis nach Steuern 55.349,79 -23.072,98

8. sonstige Steuern 180,00 0,00

9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 55.169,79 -23.072,98
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Anhang 
 
 

des Jahresabschlusses 2023 
 

der 
 

GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe 
 

Waldshut-Tiengen 
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Anhang für das Geschäftsjahr 2023 
 

A. Allgemeine Angaben 

Die GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe hat ihren Sitz in 79761 Waldshut - Tiengen 
und wird beim Amtsgericht Freiburg unter der HRB 621477 geführt. Sie erfüllt die Größenmerkmale einer 
kleinen Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 
bis 288 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH - Gesetzes aufgestellt. 

Der Landkreis Waldshut ist alleiniger Gesellschafter der GfFH Gemeinnützige Gesellschaft mbH für 
Familienhilfe. Hiermit verbunden ist die Anwendungsverpflichtung von § 103 der Gemeindeordnung 
Baden - Württemberg. Diese Ordnung besagt, dass Jahresabschluss und Lagebericht in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften 
aufzustellen sind. 

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss 
angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 Satz 2, 266 ff. HGB). 

 

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die gegenüber dem Vorjahresabschluss unverändert angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. 

Über die angewandten Bewertungsmethoden berichten wir wie folgt: 

Anlagevermögen 
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, 
bewertet. Es kam ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.  Die 
Nutzungsdauerschätzungen orientieren sich dabei grundsätzlich an den in den steuerlichen AfA - 
Tabellen aufgeführten Nutzungsdauern, da diese den Nutzenverbrauch bzw. den Wertverzehr unserer 
Anlagen im Allgemeinen zutreffend abbilden. 

Umlaufvermögen 
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der flüssigen Mittel 
erfolgte zum Nennwert. Die Risiken im Forderungsbestand sind angemessen berücksichtigt worden. 
Es wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet; Einzelwertberichtigungen waren keine vorzunehmen. 

Im Hinblick auf eine periodengerechte Abgrenzung der Aufwendungen wurden gemäß § 250 HGB 
entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. 
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Passivposten 
Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte zu den nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen.  

Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

Im Hinblick auf eine periodengerechte Abgrenzung der Erträge wurden gemäß § 250 HGB entspre-
chende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. 

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen 
nicht vor. 

 

C. Angaben zur Bilanz 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 ergibt sich aus 
dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.  

Sonstige Vermögensgegenstände   0,00) haben eine Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr. Im Übrigen haben die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 
eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Das im Handelsregister ausgewiesene Stammkapital (= gezeichnetes Kapital) beträgt unverändert 
 25.000,00. 

Rückstellungen sind im Wesentlichen bilanziert für noch nicht genommene Urlaubstage und 
Überstunden des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie für die Kosten der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2023. 

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  

Mit Ausnahme von branchenüblichen Eigentumsvorbehalten bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen sind keine Pfandrechte gewährt worden. 

Die Verbindlichkeiten aus Steuern belaufen sich auf  57.539,28  57.037,39), diejenigen im 
Rahmen der sozialen Sicherheit auf  970,08 . 

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt: 
 2022  2023 
    
Umsatzerlöse    

 mit dem Jugendamt des Landkreises Waldshut nach SGB VIII 3.371.163,81  4.071.441,58 
 mit dem Sozialamt des Landkreises Waldshut nach SGB IX 3.068.260,69  3.179.665,99 
 mit externen Auftraggeber inkl. Krankenkassen 90.799,98  133.926,79 
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  6.530.224,48  7.385.034,36 

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält  41.831,00 (i.V.  206,43) periodenfremde Erträge und wie 
im Vorjahr keine periodenfremde Aufwendungen. 

 

E. Sonstige Angaben 

1. Haftungsverhältnisse 

Zum 31. Dezember 2023 bestanden - ebenso wie zum Vorjahresstichtag - keine Haftungsverhältnisse. 

2. Finanzielle Verpflichtungen 

Zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs bestehen finanzielle Verpflichtungen 

a) aus Mietverträgen für Räumlichkeiten von monatlich  6.451,20 (i.V.  6.451,20). Die 
Restlaufzeit der Verträge ist wie im Vorjahr unbestimmt.  

b) aus Miet- und Leasingverträgen für IT mit monatlichen Zahlungsverpflichtungen von  3.469,62 
(i.V.  3.751,98). Die Restlaufzeit der Verträge ist wie im Vorjahr unbestimmt.  

3. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

Im Berichtsjahr gab es keine wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen, 
die für die Beurteilung der Finanzlage notwendig sind und zu nicht marktüblichen Bedingungen zustande 
gekommen sind. 

4. Geschäftsführung 

Zur alleinigen Geschäftsführerin im Geschäftsjahr 2023 war bestellt:  

 Frau Christine Lechner, Geschäftsführerin, 79774 Albbruck 

Die Gesellschaft hat zulässigerweise nach § 286 Abs. 4 HGB auf die Angabe nach § 285 Nr.9 a und b 
HGB verzichtet. 

5. Beirat 

Mitglieder des Beirats im Geschäftsjahr 2023 waren: 

 Herr Heribert Thamm. CH-8155 Niederhasli (Vorsitzender und Amtsleiter Jugendamt Waldshut) 
 Frau Rita Mosel, 79761 Waldshut - Tiengen (stellvertretende Vorsitzende und Kreisrätin) 
 Herr Martin Riegraf, 79736 Rickenbach (Vorstand Caritasverband Hochrhein e.V.) 

Die Mitglieder des Beirats und der Gesellschafterversammlung erhielten in 2023 in Summe 
Sitzungsgelder in Höhe von   400,00). 
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6. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Unter analoger Zugrundelegung der Berechnungsmethode nach § 267 Abs. 5 HGB wurden im 
Berichtsjahr durchschnittlich 235,92 (i.V. 229,58) Mitarbeitende beschäftigt. 

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag 

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die 
Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- oder Vermögenslage der Gesellschaft haben. 

8. Ergebnisverwendungsvorschlag des Vorstands 

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023 in Höhe von  479.459,80 
auf Rechnung des neuen Geschäftsjahres vorzutragen. 

9. Angaben nach § 285 Nr. 17 HGB 

Von unserem Abschlussprüfer, der Treuhand Hochrhein Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Lauchringen wurde uns im Geschäftsjahr 2023 ein Prüfungshonorar  10.715,00 
einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer berechnet. Darüber hinaus hat diese Gesellschaft für uns keine 
Leistungen erbracht. 

 
Waldshut-Tiengen, den 6. Juni 2024 

 
Christine Lechner 
(Geschäftsführerin) 
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Anlage zum Anhang 
 
Anlagespiegel per 31. Dezember 2023 
 
 

 

Stand Zugänge Abgänge Stand
01.01.2023 2023 2023 31.12.2023

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Software 68.352,73 68.352,73

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- 
und Geschäftsausstattung 46.768,68 1.966,78 1.966,78 46.768,68 

115.121,41 1.966,78 1.966,78 115.121,41

Entwicklung der Anschaffungskosten
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Stand Zugänge Abgänge Stand Buchwert Buchwert
01.01.2023 2023 2023 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022

  
61.969,73 5.227,00 67.196,73 1.156,00 6.383,00

    

11.320,68 10.046,78 1.966,78 19.400,68 27.368,00 35.448,00

73.290,41 15.273,78 1.966,78 86.597,41 28.524,00 41.831,00

Entwicklung der Abschreibungen
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Lagebericht 2023 
 

der 
 

GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für Familienhilfe 
 

Waldshut-Tiengen 
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Lagebericht zum Jahresabschluss per 31.12.2023 
 
A  Grundlage des Unternehmens 
 
Die gemeinnützige Gesellschaft für Familienhilfe mbH (im Folgenden GfFH genannt) wurde mit 
notarieller Urkunde am 05.11.2001 gegründet und am 22.01.2002 im Handelsregister eingetragen. 
Alleiniger Gesellschafter der GfFH ist der Landkreis Waldshut.  
 
Die GfFH ist ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Infrastruktur im Landkreis Waldshut. 
Schwerpunktmäßig setzt die GfFH im Landkreis Waldshut ambulante Hilfen nach dem Kinder- und 
Jugendhilferecht (SGB VIII) und dem Sozialhilferecht (SGB IX) um. Auftraggeber sind neben dem 
Jugendamt Waldshut und dem Sozialamt Waldshut auch externe Auftraggeber.  
 
Von 2015 bis 2019 übernahm die GfFH zusätzlich die ambulante und stationäre Betreuung von 
unbegleiteten minderjährigen Ausländern. 2021 liefen die ambulanten Unterstützungsangebote mit dem 
Ziel der Verselbständigung aus. Seit November 2022 unterstützt die GfFH erneut im Bereich der 
ambulanten und ab Januar 2023 auch im Bereich der stationären Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Ausländern. Ende 2022 wurde hierzu eine geeignete Wohnung in Bonndorf angemietet 
und diese als stationäre Wohngruppe mit 10 Plätzen vorbereitet. Im Januar 2023 erfolgte der Bezug der 
Wohngruppe. Die ambulante Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer findet seit Ende 
2023 überwiegend in St. Blasien in einem vom Jugendamt angemieteten Haus statt.  
 
Die Geschäftsstelle der GfFH hat ihren Sitz im Chilbiweg 25 in 79761 Waldshut - Tiengen. Von hier aus 
erfolgt neben den administrativen Aufgaben (Finanz- und vorbereitende Lohnbuchhaltung) und den 
übergeordneten Steuerungsaufgaben im wirtschaftlichen und personellen Bereich auch die fachlich - 
inhaltliche Steuerung und Begleitung der Unterstützungsangebote in den jeweiligen Hilfeformen sowie 
deren Fortschreibung, die Auswahl und Schulung von Bewerberinnen und Bewerbern, deren 
Qualifizierung / Fortbildung sowie die Organisation von Supervisions- und Intervisionsgruppen zur 
Qualitätssicherung. 
 
 
B  Darstellung des Geschäftsverlaufs 
 
1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Aus Sicht der GfFH waren die zentralen Herausforderungen im Jahr 2023 die Auswirkungen der Inflation 
und des Fachkräftemangels, der Fortbestand der Auswirkungen der Corona Pandemie im Bereich 
unserer Hilfen sowie der Zustrom von Menschen, die durch weltweite Krisen und Kriege aus ihren 
Heimatländern flüchten.  
 
 
2. Geschäftsverlauf 
 
Der inflationsbedingte Anstieg der Betriebskosten, insbesondere die Umsetzung der tarifvertraglich 
vereinbarten Inflationsausgleichszahlungen, erhöhten die geplanten Ausgaben der GfFH. Darüber 
hinaus blieben erneut Stellen durch den anhaltenden Fachkräftemangel unbesetzt. Aus diesem Grund 
kam es auch im Bereich unserer Angebote zu Wartezeiten oder zu verzögerten Eingängen von 
Hilfeanforderungen durch unsere Auftraggeber. Aus dem Bereich der Assistenzkräfte wurden einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GfFH durch Weiterbildungsmaßnahmen gefördert, um mittel- und 
langfristig neue Fachkräfte nach § 7 KiTa-Gesetz bzw. Fachkräfte Inklusion zur Verfügung zu haben. Mit 
Freude leitet die GfFH seit Herbst 2023 die erste duale Studentin der Fachrichtung Soziale Arbeit und 
Management an, die ebenfalls aus den Reihen der eigenen Mitarbeitenden gewonnen werden konnte. 
Die Komplexität der Fälle nahm u.a. auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin 
zu, sodass auch aus diesem Grund Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungsangebote für unser 
Personal zwingend erforderlich sind.  
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Die Akquise, Nachqualifizierung und Schulung unseres Personals für die ambulante und stationäre 
Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA) gewannen weiter an Bedeutung, um unseren 
erweiterten Auftrag in der Betreuung und Unterstützung der UMAs zielführend umsetzen zu können.  
Neben der Wohngruppe in Bonndorf, in der bis zu 10 unbegleitete minderjährige Ausländer durch ein 
engagiertes Team im stationären Setting begleitet und gefördert werden, baute die GfFH auf Wunsch 
des Jugendamtes die ambulante Betreuung von UMAs Ende 2023 weiter aus. 10 unbegleitete 
minderjährige Ausländer können seit Dezember 2023 im Blauen Haus in St. Blasien bis zur Aufnahme 
in eine stationäre Wohngruppe oder eine andere Wohnform ambulant durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der GfFH angeleitet, betreut und bei der Integration u.a. ins Schulsystem unterstützt werden.  
 
Inklusionsangebote für Kinder mit Diabetes wurden bisher als Einzelfallhilfe zur Teilhabe an Bildung nach 
§ 112 SGB IX durch das Sozialamt bewilligt. Auf Grund der Rechtsprechung werden Anträge zur 
Bewilligung von Assistenzaufgaben für Kinder mit Diabetes vom Sozialhilfeträger an die Krankenkasse 
weitergeleitet. Somit müssen neue Anfragen zur Übernahme von Assistenzaufgaben zur Teilhabe an 
Bildung für Kinder mit Diabetes mit den Krankenkassen (SGB V) abgerechnet werden. Bisherige 
Assistenzaufgaben für Schülerinnen und Schüler mit Diabetes werden als Bestandsfälle weiterhin nach 
§112 SGB IX erbracht. Für die GfFH bedeutet dies durch das Abweichen von üblichen Standards beim 
Start einer Hilfe ein deutlicher Mehraufwand. Durch den Wegfall der Abläufe, die im Rahmen des 
Gesamtplanverfahren bei Hilfen nach dem SGB IX üblich sind, liegen diese notwendigen Aufgaben zu 
den Abstimmungsgesprächen mit den Krankenkassen, den Institutionen, Familien und Mitarbeitenden 
derzeit ausschließlich bei der GfFH.  
 
Im Berichtsjahr musste das Jugendamt weiterhin geeignete Wohn- und Betreuungsformen für 
unbegleitete, minderjährige Ausländer zur Verfügung stellen. Neben dem Fachkräftemangel auch in den 
Reihen unserer Auftraggeber hatte dies zusätzlich Auswirkungen auf unsere Hilfen. Bei der GfFH war 
eine deutliche Verschiebung unserer angeforderten Einsatzstunden zu verzeichnen.  
In unserem Fachbereich Jugendhilfe mit den Angeboten Sozialpädagogische Familienhilfe, 
Erziehungsbeistandschaft, Soziale Gruppenarbeit, STEEP/Safe und Umgangsbegleitung war mit 38.917 
Einsatzstunden ein gravierender Rückgang um 11.328 h gegenüber den geplanten Einsatzstunden zu 
verzeichnen. Eine Warteliste bestand in diesem Bereich temporär und in einem überschaubaren 
Umfang. Im Bereich der stationären und ambulanten Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 
Ausländern wurden außer Plan 16.211 h erbracht.  
In unserem Fachbereich IGH beliefen sich die umgesetzten Stunden im Bereich der Schulbegleitung (§ 
35a SGB VIII), Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen (§ 35a SGB VIII und § 112 SGB IX) sowie 
Assistenz in Schule/Kindertageseinrichtungen (§ 112 SGB IX) auf 123.125 h. Dies entspricht einem 
Rückgang von 2.652 h gegenüber Plan 2023.  
In Summe erbrachte die GfFH 178.253 Einsatzstunden, dies bedeutet einen Anstieg in Höhe von 2.230 
h gegenüber dem Planansatz. 
 
Die Umsatzerlöse betragen nach Abrechnung mit dem Jugendamt, dem Sozialamt und den externen 

 entspricht einem Anstieg um 
ca.13,09%.  
 
Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt: 

Landratsamt Waldshut  Jugendamt gesamt (inkl. UMA + Dolmetscher)  
Landratsamt Waldshut  Sozialamt  
externe Auftraggeber inkl. Krankenkassen       
Summe:  
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3. Finanzierung 
 
Die Finanzierung unserer erbrachten Hilfen im Auftrag des Jugendamts erfolgte wie üblich im Rahmen 
des Nullabschlusses. Mit dem Sozialamt wurden unsere Leistungen auf Grundlage der im Rahmen der 
Wirtschaftsplanung 2023 vereinbarten Stundensätze abgerechnet. Mit externen Auftraggebern inklusive 
Krankenkassen erfolgte die Abrechnung auf Grundlage der im Wirtschaftsplan dargestellten Zahlen. Die 
Abrechnung der stationären Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer in Bonndorf erfolgt 
mit dem Jugendamt Waldshut auf Grundlage der mit dem KVJS vereinbarten Kostensätze.  

Die Liquidität und Zahlungsfähigkeit unserer Gesellschaft war zu jeder Zeit gegeben. 
 
 
4. Investitionen 
 
Im Jahr 2023 erfolgten keine außerplanmäßigen Investitionen, im Anlagevermögen wurden 

 
 

5. Personalentwicklung 
 
Im Verlauf des Geschäftsjahres 2023 wurde das im Wirtschaftsplan erwartete Stundenvolumen in der 
Gesamtbetrachtung über Plan erfüllt. Auf Grund des Fachkräftemangels konnten jedoch auch in 2023 
nicht alle angeforderten Stunden im Verlauf des Geschäftsjahres Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zugeordnet und somit erbracht werden. Aus diesem Grund bestand wie in den vergangenen Jahren für 
diese Fälle eine Warteliste vor allem im Bereich der Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen. 
 
Die angeforderten Stunden im Umfang von 178.253 einem Plus von 3,47% im Vergleich zum Vorjahr 
wurden mit durchschnittlich 235,92 Mitarbeitenden (2022: 229,58; 2021: 214,50; 2020: 199,5 und 2019: 
181) umgesetzt. Dies entspricht 102,65 Vollzeitstellen (2022: 98,8; 2021: 77,33; 2020: 74,65 und 2019: 
70,41). 
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Graphische Darstellung der Beschäftigten pro Fachbereich 
(Stand 31.12.2023, insgesamt 240):

6. Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2023

Alle relevanten Vorgänge des Geschäftsjahres 2023 sind in den Punkten 2 und 4 dargestellt.

7. Darstellung der Lage der gGmbH

Vermögens- und Finanzlage 
Die ,5

en des 
kurzfristigen Anteils verändert.

in Relation zur 
Bilanzsumme unverändert. Hauptsächlich sind dies die Forderungen aus den Spitzabrechnungen 2023 
mit dem Sozialamt.

Das langfristige Kapital hat sich von 38,0% im Vorjahr auf 37,7% in 2023 leicht verringert. Dies ist im 
Wesentlichen bedingt durch den Anstieg der Bilanzsumme.

§§ 18-31 u. 41; 32

Fachbereich KiGa; 1

Fachbereich KiGa §
112; 25

Fachbereich KiGa § 35; 
1Fachbereich KiGa 

Kombi; 1

Fachbereich Schulen §
112; 79

Fachbereich Schulen §
35; 35

GfFH; 23

Kombi KiGa - Schulen; 
7

Kombi Schulen; 10

Kombi SpFH - IGH; 15

St. Blasien Blaues 
Haus; 2

Wohngruppe Bonndorf; 9
BESCHÄFTIGTE NACH FACHBEREICHEN
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Die Rückstellungen für Arbeitszeit- 
Erhöhung ist weiterhin der Anstieg der Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  
 
Rückstellungen für Altersteilzeit bestehen nicht. 
 
Eine Rückstellung für Reisekosten wurde in 2023 nicht gebildet, die noch ausstehenden Reisekosten 
wurden als Verbindlichkeit verbucht. 
 
Alle bilanzierungspflichtigen Rückstellungen wurden in der erforderlichen Höhe gebildet. 
 

37,7% (i.V. 38,0%). 
 
Ertragslage 
Das Geschäftsjahr 2023 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresgewinn von 55.169,79  
Dies stellt eine Abweichung von dem im Wirtschaftsplan 2023 geplanten Ergebnis von 

 
 
Im Jahr 2023 haben sich die Umsatzerlöse vor Periodenabgrenzung um insgesamt 13,2 % von 6.577,2 

ieblichen Aufwendungen um 790,9 

einem negativen ordentlichen Betrieb  
 

23,9  
 
Da die geleisteten A Konto-Zahlungen des Landratsamts für die mit dem Jugendamt abzurechnenden 

dieser Höhe ein Rückzahlungsanspruch aufwandsmäßig zu berücksichtigen und zu bilanzieren. 
Auf Grund der Verschiebung der Einsatzstunden aus dem originären Bereich Jugendhilfe in den Bereich 
UMA wurde das geplante Ergebnis erreicht. 
 
Gesamtaussage  
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beurteilen wir insgesamt als gut. 
 
 
C Prognose-, Chancen- und Risikobericht 
 
Die GfFH ist auf Grund ihrer langjährigen Kompetenz und Erfahrung im Bereich der ambulanten Hilfen 
nach dem SGB VIII und dem SGB IX eine etablierte, verlässliche Netzwerkpartnerin in der sozialen 
Infrastruktur des Landkreises. Die Erfahrungen aus der Arbeit im stationären Bereich mit unbegleiteten 
minderjährigen Ausländern von 2015 bis 2019 tragen ebenso wie die im Jahr 2023 gewonnenen 
Erfahrungen, die durchgeführten Schulungsangebote, die Anleitung durch unseren Fachdienst und 
Supervisionen dazu bei, dass die Angebote im Bereich der stationären sowie ambulanten Betreuung und 
Unterstützung von unbegleiteten, minderjährigen Ausländern zielführend umgesetzt werden. 
 
Nachdem Hilfen im Bereich der Inklusion in Schulen seit 2015 von der GfFH übernommen werden, kann 
im 9. Jahr Schulassistenz angenommen werden, dass diese Hilfen nicht signifikant weiter ansteigen 
werden. Die Nachfrage nach Inklusionshilfen in Kindertageseinrichtungen wird vermutlich unverändert 
hoch bleiben. Hilfen im Bereich der Schulbegleitung und der ambulanten Angebote nach dem SGB VIII 
werden vermutlich wieder ansteigen.  
 
Die Arbeit im ambulanten und stationären Bereich mit unbegleiteten, minderjährigen Ausländern sowie 
im Bereich der ambulanten Hilfen nach SGB VIII und SGB IX kann herausfordernd sein und erfordert 
eine hohe fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein konsequentes 
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Unterstützungsangebot durch die Leitungs- und Koordinationskräfte in unseren Fachbereichen 
Jugendhilfe und IGH. Durch ein breites Fort- und Weiterbildungsangebot für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden zusätzlich notwendige Schulungen im Bereich des Kinderschutzes, des 
Datenschutzes sowie fachspezifische Fortbildungen sichergestellt.  

Mit Blick auf fehlende Fachkräfte ist es unerlässlich, unsere Angebote - in Abstimmung mit den 
Leistungsträgern - bedarfsorientiert und zugleich ressourcenorientiert fortzuschreiben, um notwendige 
Standards aufrecht zu erhalten und Hilfen tragfähig umzusetzen. Auch vor dem Hintergrund der 
Komplexität von Hilfen kommt dieser Aufgabe eine hohe Bedeutung zu. Mitarbeiterbindung und -
gewinnung sowie die (Nach-)Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben zudem einen 
besonderen Stellenwert.  

Wir erwarten für das kommende Geschäftsjahr auf Basis unseres Wirtschaftsplans einen leichten Anstieg 
der geleisteten Stunden und mithin einen Anstieg der Umsatzerlöse sowie einen leichten 
Jahresüberschuss. 

Waldshut-Tiengen, den 6. Juni 2024 

Christine Lechner 
(Geschäftsführerin) 
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Auftragsbedingungen, Haftung und Verwendungsvorbehalt 

Wir, die Treuhand Hochrhein Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben unsere Prüfung 
der vorliegenden Rechnungslegung im Auftrag der Gesellschaft vorgenommen. Neben der 
gesetzlichen Funktion der Offenlegung (§ 325 HGB) in den Fällen gesetzlicher Abschlussprüfungen 
richtet sich der Bestätigungsvermerk ausschließlich an die Gesellschaft und wurde zu deren interner 
Verwendung erteilt, ohne dass er weiteren Zwecken Dritter oder diesen als Entscheidungsgrundlage 
dienen soll. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Prüfung der vorliegenden 
Rechnungslegung sowie die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen 

prüfungsnahe Leistun  
 
Klarstellend weisen wir darauf hin, dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder 
anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anders lautende 
schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Bestätigungsvermerks 
hinsichtlich nach seiner Erteilung eintretender Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu 
keine rechtliche Verpflichtung besteht. 
 
Wer auch immer das in vorstehendem Bestätigungsvermerk zusammengefasste Ergebnis unserer 
Tätigkeit zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er 
dieses Ergebnis für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene 
Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse 

Firma  GfFH - Gemeinnützige Gesellschaft mbH für 
Familienhilfe 

Sitz Waldshut-Tiengen 

Handelsregister HRB 621477 beim Amtsgericht Freiburg im Breisgau 

Gesellschaftsvertrag Gesellschaftsvertrag vom 22. Januar 2014, zuletzt geändert durch 
Beschluss vom 10. Juli 2019 

Geschäftsjahr Kalenderjahr 

Kapitalverhältnisse und 
Gesellschafter 

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 ist voll eingezahlt.  
Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Waldshut. 

Wichtige 
Gesellschafterbeschlüsse 

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Mai 2023 
wurde vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags 

 der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt, 

 der Geschäftsführerin (und dem Beirat) für das 
Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt, 

 der Bilanzgewinn 2022 auf Rechnung des neuen 
Geschäftsjahres vorgetragen 

Die Zustimmung des Kreistags erfolgte am 19. Juli 2023. 

Geschäftsführung Ist nur ein Mitglied der Geschäftsführung bestellt, vertritt dieses die 
Gesellschaft allein. Sind zwei oder mehrere Mitglieder der 
Geschäftsführung bestellt, so wird die Gesellschaft jeweils von zwei 
Mitgliedern der Geschäftsführung gemeinsam, oder von einem 
Mitglied der Geschäftsführung gemeinsam mit einem Prokuristen 
vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einem oder 
mehreren Mitgliedern der Geschäftsführung 
Einzelvertretungsbefugnis erteilen. 
Zur alleinigen Geschäftsführerin war im Berichtsjahr und ist derzeit 
bestellt: 

 Christine Lechner, Albbruck 
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Beirat Mitglieder im Beirat waren im Berichtsjahr 

 Heribert Thamm. CH-8155 (Niederhasli Vorsitzender und 
Amtsleiter Jugendamt Waldshut), 

 Rita Mosel, 79761 Waldshut - Tiengen (stellvertretende 
Vorsitzende und Kreisrätin), 

 Martin Riegraf, 79736 Rickenbach (Vorstand Caritasverband 
Hochrhein e.V.). 

Prokura Prokura war im Berichtsjahr erteilt an 

 Monika Berchtold, Lauchringen 

 Elke Heitzmann, Dogern 

Die Prokuristen vertreten die Gesellschaft jeweils zusammen mit 
einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen. 

Geschäftstätigkeit Ausweislich der Eintragung im Handelsregister ist Gegenstand der 
Gesellschaft die Erbringung, Förderung und Unterstützung 
ambulanter Hilfen nach dem zweiten Kapitel des 
Sozialgesetzbuches - Achtes Buch (SGB VIII) im 
Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Waldshut, und nach dem 
sechsten Kapitel des Sozialgesetzbuches - Zwölftes Buch (SGB 
XII), ambulante Eingliederungshilfe im Zuständigkeitsbereich des 
Sozialamtes Waldshut. 
Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a) Übernahme der vom Jugendamt Waldshut im Rahmen des 
SGB VIII für geeignet und notwendig gehaltenen Einsätze 
ambulanter Hilfen. 

b) Übernahme der vom Sozialamt Waldshut im Rahmen des 
SBG XII für geeignet und notwendig gehaltenen Einsätze 
ambulanter Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen.  

c) Auswahl und Schulung der Bewerberinnen und Bewerber, 
Qualifizierung, Fortbildung und Begleitung während der 
Einsätze.  

d) Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Gemeinnützigkeit 
diejenigen Geschäfte betreiben, die der Verwirklichung des 
Zwecks dieser Gesellschaft dienen und gleichzeitig 
öffentliche Zwecke erfüllen, soweit diese nicht von anderen 
Trägern der Jugendhilfe wahrgenommen werden. 

Personal   Zum 31. Dezember 2023 beschäftigt die Gesellschaft einschließlich 
der Geschäftsführerin 240 Mitarbeiter. 
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Steuerliche Grundlagen Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Waldshut-Tiengen unter der 
Steuernummer 20001/52059 geführt. 
Die Gesellschaft fördert ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke und ist daher von der Körperschaft-, 
Gewerbe- und Umsatzsteuer befreit. 
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Bericht über die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der  
wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2023 

Die Berichterstattung über die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG erfolgt nach dem 
vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
am 6. Oktober 2006 verabschiedeten Fragebogen (IDW PS 720). 
 

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsfüh-
rungsinstrumentariums anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und in seine Berichter-
stattung einzubeziehen. 

 
Fragenkreis 1:  

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung 
der Organbezüge 

a)  Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-
schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen 
des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung 
(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens 
bzw. des Konzerns? 

Die Entscheidungsprozesse der Geschäftsleitung sind in der Weise eingeschränkt, dass 
entsprechend § 6 Abs. 4 und § 5 Abs. 12 des Gesellschaftsvertrages die Zustimmung der 
Gesellschafterversammlung eingeholt werden muss, wenn Entscheidungen gefällt werden 
müssen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen. 

Die Verteilung der Aufgaben ist über Stellenbeschreibungen ausführlich dokumentiert und 
erscheint uns sachgerecht. 
 

b)  Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nieder-
schriften hierüber erstellt? 

Die Gesellschafter haben im Berichtsjahr ebenso wie der Beirat zwei Sitzungen abgehalten. 
Niederschriften über diese Sitzungen wurden erstellt. Sie haben uns vorgelegen. 

c)  In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die 
einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Die Geschäftsführerin ist in keinen anderen Gremien tätig. 
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d)  Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert 
im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-
folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? 
Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die Vergütung der Geschäftsführerin enthält keine erfolgsbezogenen Komponenten. Die 
Beiratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.  

Die in die Gesellschafterversammlung bzw. den Beirat abgeordneten Kreisräte / Kreisrätinnen 
erhalten ebenso Sitzungsgelder wie der Ligavertreter der Wohlfahrtsverbände. 

 

Fragenkreis 2:  

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a)  Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem 
Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefugnisse ersichtlich 
sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Es bestehen ein angemessener schriftlicher Organisationsplan sowie die Darstellung über ein 
Organisationsdiagramm. Für die Betriebsabläufe in der Geschäftsstelle wurde in 2011 eine in 
2013, 2018, 2020 und 2022 fortgeschriebene Aufgabenzuordnung vorgenommen. Darüber 
hinaus werden offene Fragen im Gesamtteam sowie zwischen der Geschäftsführerin und den vier 
Fachbereichsleitungen innerhalb der Verwaltung / des Rechnungswesens jeweils im direkten 
Kontakt besprochen. Die in 2023 hinzugekommene stationäre Betreuung der UMA´s wurde in den 
Fachbereich Jugendhilfe integriert. 

b)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird? 

Nein 

c)  Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? 

Ja, grundsätzlich Vier - Augen  Prinzip. Für elektronische Überweisungen bestehen seit dem 
Berichtsjahr nur noch gemeinsame Verfügungsberechtigungen, die bislang bestehenden 
Einzelberechtigungen wurden abgelöst. Lt. Anstellungsverträgen mit den Mitarbeitern besteht 
eine Compliance - Regelung. 

d)  Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse 
(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -
gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

Es gelten grundsätzlich die Regelungen des Gesellschaftsvertrages. 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die Verstöße des der Geschäftsführerin oder von 
Arbeitnehmern gegen Gesetz und / oder Gesellschaftsvertrag erkennen lassen. 
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e)  Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, 
EDV)? 

Ja 

 

Fragenkreis 3: 

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a)  Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der 
Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten  den Bedürfnissen des 
Unternehmens? 

Ja 

b)  Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Ja, regelmäßige Bewertung durch die Geschäftsführerin mit Leiterin Rechnungswesen. 

c)  Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den be-
sonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Das Rechnungswesen entspricht den Anforderungen des Unternehmens. Die Lohn- und 
Gehaltsbuchhaltung erfolgt durch einen externen Dienstleister. 

d)  Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle 
und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Ja 

e)  Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash - Management und haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind? 

Entfällt in Anbetracht der überschaubaren Größe und Komplexität der Gesellschaft. 

f)  Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch 
das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv 
eingezogen werden? 

Ja, Einzelkostennachweise je Einsatz an Landratsamt plus Schlussrechnung. Ab 2023 im 
Aufgabenbereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge monatliche Rechnungen an das 
Jugendamt. 

g)  Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens / Konzerns und umfasst es alle 
wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche? 

Ja. 
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h)  Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Überwachung der 
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht? 

Die Gesellschaft hat keine Tochterunternehmen. 

 

Fragenkreis 4: 

Risikofrüherkennungssystem =  kein Risikofrüherkennungssystem eingerichtet 

a)  Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnah-
men ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können? 

b)  Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

c)  Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

d)  Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen 
Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst? 

 

Fragenkreis 5:  

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden im Unternehmen 
nicht eingesetzt 

a)  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten 
sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?  

Dazu gehört: 

 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

  Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt wer

  Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen 
offene Posten entstehen? 

  Sind die Hedge - Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig 
sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)? 

 

b)  Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und 
zur Risikobegrenzung? 



 
 

Anlage VII 

Seite 43 von 52 

c)  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium 
zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf 

  Erfassung der Geschäfte 

  Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 

  Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 

  Kontrolle der Geschäfte? 
 

d)  Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte 
und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

e)  Hat die Geschäfts- / Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

f)  Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts- / Konzernleitung im Hinblick auf die offenen 
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

 

Fragenkreis 6:  

Interne Revision 

Eine interne Revision ist nicht eingerichtet, allerdings wird in unregelmäßigen Abständen eine 
Prüfung (mit ähnlichen Prüfungsinhalten) durch die Beteiligungsverwaltung des Landkreises 
Waldshut, die auch bei der jährlichen Erstellung des Wirtschaftsplans eingebunden ist, 
durchgeführt. Die Zulässigkeit dieser Prüfungen ist durch den Gesellschaftsvertrag gewähr-
leistet. 

a)  Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne Revision / 
Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine an-
dere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

b)  Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen / Konzern? 
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

c)  Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision 
im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen 
(z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne 
Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisi-
onsberichte vor? 

d)  Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 

e)  Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche 
handelt es sich? 
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f)  Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision 
/ Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzernrevision die Umset-
zung ihrer Empfehlungen? 

 

Fragenkreis 7: 

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans 

a)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu 
zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

Nein 

b)  Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-
organs die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Entfällt 

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, 
aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind 
(z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Nein 

d)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-
wachungsorgans übereinstimmen? 

Nein 

 

Fragenkreis 8: 

Durchführung von Investitionen 

a)  Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle 
Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität / Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Ja Wirtschaftsplan an Landratsamt / Jugendhilfeausschuss / Kreistag zur Beschlussfassung 
und Genehmigung. Der Wirtschaftsplan hat uns vorgelegen. 
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b)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermittlung nicht 
ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei 
Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Nein 

c)  Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht 
und Abweichungen untersucht? 

Aufgrund der Geringfügigkeit grundsätzlich entbehrlich 

d)  Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn 
ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Nein 

e)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Nein 

 

Fragenkreis 9: 

Vergaberegelungen =  entfällt 

a)  Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, 
VOF, EU - Regelungen) ergeben? 

b)  Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote 
(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

 

Fragenkreis 10: 

Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a)  Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Ja, i.d.R. zwei Sitzungen pro Gremium (Beirat und Gesellschafterversammlung) und Jahr; in 
2023 haben jeweils zwei Sitzungen stattgefunden. Die Sitzungsprotokolle haben uns vorgelegen. 

b)  Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens 
/ Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereiche? 

Ja 
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c)  1. Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 
unterrichtet?  

Ja 

2. Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß 
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche 
Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Nein 

d)  Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen 
besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Entfällt 

e)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder 
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Nein 

f)  Gibt es eine D & O - Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden 
Inhalt und Konditionen der D & O - Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Ja, es wurde eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt abgeschlossen. 

g)  Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans 
gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden? 

Nicht aufgetreten 
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Fragenkreis 11:  

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a)  Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Nein. 

b)  Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Ja, regelmäßig bestehen ca. 50 % - aktuell 47,2 632.037,67, i.V. 
) in liquiden Mitteln. 

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegen-
stände wesentlich beeinflusst wird? 

Nein 

 

Fragenkreis 12: 

Finanzierung 

a)  Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? 
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen 
finanziert werden? 

Eigenkapital        37,69 % der Bilanzsumme 
kurzfristiges Fremdkapital (aus laufendem Geschäftsverkehr)  62,31 % der Bilanzsumme 

keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

anstehende wesentliche Investitionsverpflichtungen werden grundsätzlich eigenfinanziert 

b)  Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditauf-
nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Entfällt 

c)  In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien der 
öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen 
Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft keine Fördermittel erhalten. 

 
  



 
 

Anlage VII 

Seite 48 von 52 

Fragenkreis 13: 

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a)  Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 

Nein, hohe Eigenkapitalquote sowie ausreichende Liquidität vorhanden 

b)  Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Ja  

Die Jahresüberschüsse und -fehlbeträge wurden aufgrund des gemeinnützigen Gesellschafts-
zwecks jeweils auf Rechnung des neuen Geschäftsjahres vorgetragen. In Summe beträgt der 
Gewinnvortrag per 1. Januar 2023  424.290,01. 

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss  55.169,79 (i.V. Jahresfehlbetrag 
 23.072,98) erzielt. 

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn per 31. Dezember 2023 in Höhe von 
 479.459,80 auf Rechnung des neuen Geschäftsjahres vorzutragen. 

In Anbetracht des gemeinnützigen Zwecks der Gesellschaft verbleibt für eine Gewinnausschüt-
tung an den Gesellschafter kein Raum. 

§ 14 Tz. 5 des Gesellschaftsvertrages in der Fassung vom 3. Juli 2020 bestimmt wie folgt: 

Bei der Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen der Gesellschaft, soweit es die bezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den ge-
meinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Gesell-
schafter entsprechend der Höhe ihrer Beteiligung. Die Gesellschafter haben es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden. 

 

Fragenkreis 14: 

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit  

a)  Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten / 
Konzernunternehmen zusammen? 

Entfällt 

b)  Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Nein  
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c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Nein 

d)  Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Entfällt 

 

Fragenkreis 15:  

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a)  Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 
waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Nein 

b)  Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß-
nahmen handelt es sich? 

Entfällt 

 

Fragenkreis 16: 

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage 

 

a)  Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Entfällt 

b)  Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-
ternehmens zu verbessern? 

Entfällt 
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Besondere Auftragsbedingungen 
für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen  
 
der  
Treuhand Hochrhein Revision GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Stand: 1. März 2021 

Vorbemerkungen 
Diese Auftragsbedingungen der Treuhand Hochrhein Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. herausgegebenen Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1 Januar 2024 und sind 
diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungsschreiben. Das 
Auftragsbestätigungsschreiben zu Sämtlichen Auftragsbedingungen  

A. Prüfungsgrundsätze 
Die Treuhand Hochrhein Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird die Prüfung gemäß § 317 HGB 
und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("GoA") risikoorientiert durchführen. Dem entsprechend werden wir die 
Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen, dass Falsche 
Darstellungen und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungsschreiben 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Wir werden die von uns als notwendig erachteten Prüfungshandlungen durchführen und einen Vermerk nach 
§ 322 HGB erteilen. Über die Durchführung unserer Prüfung werden wir in berufsüblichem Umfang berichten. 
Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, werden wir, 
soweit wir es für erforderlich halten, das System der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen prüfen 
und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wir 
werden damit aber nicht beurteilen, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann (§ 317 IVa HGB). Wie berufsüblich, werden 
wir die Prüfungshandlungen in Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch 
bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher 
werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise 
aufgedeckt. Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von 
Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht die Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands 
mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollten wir jedoch im Rahmen 
der Prüfung derartige Sachverhalte feststellen, werden wir dies dem Auftraggeber unverzüglich zur Kenntnis 
bringen.  

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu 
korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger 
nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch 
in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind. 
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B. Auftragsverhältnis 
Werden uns Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt, stellen wir ausdrücklich klar, 
dass wir weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung haben, noch dass dieser Auftrag 
eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet. Der Auftraggeber hat daher auch eventuell im Zusammenhang mit 
der Durchführung dieses Auftrages von uns zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden 
juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für 
sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit unseren Leistungen, die Verwendung 
unserer Ergebnisse und die Entscheidung darüber, inwieweit unsere Leistungen für eigene interne Zwecke des 
Auftraggebers geeignet sind. 

C. Informationszugang 
Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, uns einen uneingeschränkten 
Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informationen zu 
gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen, die vom Auftraggeber zusammen mit 
dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese 
rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. 
Sämtliche Informationen, die uns vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden 

Auftraggeberinformationen  

D. Freistellung 
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unterneh-
men) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere 
angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch 
Dritte resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung 
hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, wie wir uns ausdrücklich schriftlich damit 
einverstanden erklärt haben, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrauen darf. 

F. Geltungsbereich  
Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Regelungen  einschließlich der Regelung zur Haftung 

 finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, so-
weit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden 
oder soweit für uns verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen 
Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen. 

Für unsere Leistungen gelten ausschließlich die Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere 
Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit uns im Einzelnen nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter Bestellungen 
Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn wir diesen nicht ausdrücklich 
widersprochen haben. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen 
entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz unserer Kanzlei / Berufsgesellschaft in Deutschland. 
 

 






